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Informationsschreiben 2020/7

a) Weshalb?
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3Wie sind die rechtlichen Vorgaben 

entstanden?

Hygieneverordnung vom 23.11.2005 

(Stand am 27.12.2005)

Lebensmittelsicherheitskriterien der EU 

Übernahme in die Hygieneverordnung (HyV, SR 817.024.1) vom 23.11.2005

(Stand am 12.12.2006)
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Lebensmittelsicherheitskriterium – einfach 

lesbar und verständlich? – 1.1
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Lebensmittelsicherheitskriterium – einfach 

lesbar und verständlich? – 1.2
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Lebensmittelsicherheitskriterium – einfach 

lesbar und verständlich? – 1.3
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Was ist bezüglich dem Wachstumspotential 

zu machen?

Art. 66 Abs. 2 HyV

Erforderlichenfalls hat die verantwortliche Person 

bei der Herstellung der Erzeugnisse 

Untersuchungen nach Anhang 3 HyV

durchzuführen, um die Einhaltung der Kriterien 

während der gesamten Haltbarkeitsdauer des 

Erzeugnisses zu überprüfen. 

Dies gilt insbesondere für genussfertige 

Lebensmittel, die das Wachstum von L.m. 

begünstigen und ein dadurch verursachtes 

Risiko für die öffentliche Gesundheit bergen 

können.
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Was wird  bezüglich dem 

Umgebungsmonitoring rechtlich vorgegeben?
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9Wie sind die rechtlichen Vorgaben 

entstanden?

Grundsatz in den Erwägungen zur Verordnung (EG) 2073/2005

(9) ….. , dass mikrobiologische Kriterien auf eine formale Risikobewertung 

und international anerkannte Grundsätze zu stützen sind.

….., dass mikrobiologische Kriterien hinsichtlich des 

Gesundheitsschutzes der Verbraucher sachdienlich und wirkungsvoll 

sein sollten.

Grundlage dafür war die Stellungnahme des wissenschaftlichen Ausschuss 

„Veterinärmassnahmen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit“ (SCVPH) 

vom 23.09.1999.
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10Wie sind die rechtlichen Vorgaben 

entstanden?

Grundsatz in den Erwägungen zur Verordnung (EG) 2073/2005

(10) Der Ausschuss* gab zur gleichen Zeit eine Stellungnahme zu Listeria 

monocytogenes ab. Darin wird empfohlen, als Ziel die Konzentration 

von Listeria monocytogenes in Lebensmitteln unter 100 KBE/g zu 

halten.

*Stellungnahme des SCVPH zu Listeria monocytogenes vom 23.09.1999

Der Wissenschaftliche Ausschuss „Lebensmittel“ (SCF) stimmte diesen Empfehlungen in seiner 

Stellungnahme vom 22.06.2000 zu

Der Wert basiert nicht auf formalen Dosis-Wirkungs-Formeln.

Verzehrsmuster für relevante Lebensmittel war nicht verfügbar und wurde nicht berücksichtigt.
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Wie sind die rechtlichen Vorgaben 

entstanden? Weitere Empfehlungen aus der Stellungnahme SCVPH 
SCVPH CVPH

• Wachstumspotential von Listeria monocytogenes

• Gruppierung von Lebensmittel nach dem Wachstumspotential von 

Listeria monoytogenes

• Identifizierung relevanter Listeria monocytogenes-Grenzwerte für 

die verschiedenen Lebensmittelgruppen

• HACCP / GHP – Umgebungsmonitoring zur Reduktion und Beseitigung 

der Besiedelung von Produktionsumgebungen

• Kontrolle von «Hausstämmen»

• Bewertung von technologische Veränderungen in der 

Lebensmittelproduktion/ -lagerung bezüglich Prävalenz und Wachstum 

von Listeria monocytogenes

• Beschaffung weiterer Daten zum Wachstum in spezifischen 

Lebensmittel, dies um prädikative Modellschätzungen zum Wachstum 

zu unterstützen 

• …..
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Informationsschreiben 2020/7

b) Was bringt es für Vorteile?



Kanton Zürich
Kantonales Labor Zürich

13Anleitung für die praktikable Anwendung – 

Informationsschreiben 2020/7 BLV

14 Seiten!!!

Was ist denn daran bitte 

einfach und praktikabel?!?!?!
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Entscheidungsbaum für die 

Einstufung (Anhang 1)
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Entscheidungsbaum für die Einstufung 
(Anhang 1)
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16Erläuterungen zum Entscheidungsbaum 
(Anhang 1)
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17Konsequenzen beim Nachweis von 

Listeria monocytogenes – Entscheidungsmatrix (Kapitel 3.2.3)
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Umgebungsmonitoring als Frühwarnsystem 
(Kapitel 3.3)

• rechtlichen Vorgaben gemäss Art. 69 Abs. 2 HyV 

• Referenzverfahren

 SN EN ISO 18593:2018 «Mikrobiologie von Lebensmitteln und 

Futtermitteln – Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken von 

Oberflächen»

• Zusätzlichen Hinweise auf EU Dokument

«Guidelines on sampling the food processing area and equipment 

for the detection of Listeria monocytogenes»

 Ausführungsdokument für Umgebungsmonitoring ist in Erarbeitung
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Referenzverfahren – SN EN ISO 18593 2018

➢ Referenzverfahren gilt als Stand der 

Technik und wird als Mass für die 

Beurteilung der korrekten Umsetzung 

herangezogen.
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Umgebungsmonitoring als Frühwarnsystem 

– Warum? 

Listeria monocytogenes 

• Hohe Adaptationsfähigkeit an extreme Bedingungen

• Gefahr der Persistenz («Hauskeim»)

• Gefahr der Rekontamination

Ziel

• eines effektiven und effizienten Umgebungsmonitoring ist die Reduktion 

des Kontamintationsrisikos von genussfertigen Lebensmitteln mit Listeria 

monocytogenes

• Abklärung bei Listeriose-Ausbrüche über Typisierung (WGS) bezüglich 

Quelle zu ermöglichen

• …..                       
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Welches sind die wichtigen Punkte für die 

Beherrschung?

• HACCP-Konzept resp. Gefahrenermittlung

• von Rohstoffe bis Endprodukt, Änderungen im Prozess und Anlagen 

(hygienic design) berücksichtigen

• Einteilung der Produkte

• Wachstumspotential (Vermehrung von Listeria monocytogenes 

begünstigt oder nicht)
 

• Umgebungsmonitoring

• Prävention, Verhinderung und Senkung Risiko für Kontamination
 

• Definition von Massnahmen 

• Sicherer Umgang für alle Fälle
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Welches sind die wichtigen Punkte für die 

Beherrschung?

Listerien werden wir nie ganz beherrschen, doch 

das Lebensmittelsicherheitskriterium und das 

Umgebungsmonitoring können wir bestmöglich 

beherrschen!
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Für Fragen 

stehen wir gerne 

zur Verfügung
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